
Neue Justiz 9/79 397

zialen und kulturellen Rechte in den Entwicklungslän
dern ist;

— die Konzentration auf den Kampf gegen die in der Re
solution 32/130 aufgeführten Formen massenhafter 
Menschenrechtsverletzung wie Aggression, Apartheid, 
Rassismus und Kolonialismus;

— die Respektierung der völkerrechtlichen Verträge zur 
internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte und zum Kampf gegen die massenhaf
ten Menschenrechtsverletzungen;

— die Demokratisierung der Arbeit der Menschenrechts
kommission.
Trotz massiven Druckes gelang es den imperialistischen 

Staaten nicht, eine Mehrheit für das Projekt eines UN- 
Hochkommissars für Menschenrechte zustande zu bringen. 
Vielmehr wurde durch Resolution 33/105 der UN-Vollver- 
sammlung entschieden, die Behandlung dieser Frage bis 
zum Vorliegen einer UN-Gesamtanalyse der menschen
rechtlichen Tätigkeit zurückzustellen, vor allem auch, um 
diese Analyse nicht von vornherein zu präjudizieren.

Demgegenüber setzte sich der Standpunkt der soziali
stischen Staaten und vieler Entwicklungsländer in bezug 
auf eine Veränderung des Mandats der Menschenrechts
kommission durch. Durch Resolution 22 (XXXV) der Men
schenrechtskommission wurde die Anzahl der Mitglieder 
von 32 auf 43 Staaten erhöht, ihre Tagungsdauer um eine 
Woche auf sechs Wochen verlängert.

Anerkennung eines Menschenrechts auf Entwicklung

Unter Hinweis auf eine der 35. Tagung der Menschen
rechtskommission vorliegende Studie über „Die interna
tionalen Dimensionen des Rechts auf Entwicklung als ein 
Menschenrecht in Beziehung zu anderen Menschenrechten, 
die auf internationaler Zusammenarbeit basieren, ein
schließlich des Rechts auf Frieden, unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse der Neuen Internationalen Wirtschafts
ordnung und der Grundbedürfnisse“14 sprachen sich die 
Vertreter einer Reihe von Entwicklungsländern entschie
den für die Anerkennung und Ausgestaltung eines Rechts 
auf Entwicklung aus. Sie beriefen sich dabei auf Art. 3 der 
UNESCO-Deklaration über Rassen und Rassenvorurteile 
vom 18. November 1978, der ein solches Recht erstmalig 
statuiert.15 Nach den Vorstellungen dieser Entwicklungs
länder soll das Recht auf Entwicklung das Recht auf aus
reichende Ernährung, Gesundheitsfürsorge, Bildung, so
ziale Sicherheit und dergleichen implizieren.

Die USA, die BRD, Australien, Kanada und Norwegen 
versuchten, die Forderung der Entwicklungsländer durch 
massive Propagierung ihrer „Entwicklungshilfe“ zu unter
laufen. Indien wies diese Position unter Hinweis darauf 
zurück, daß mit der kapitalistischen „Entwicklungshilfe“ 
lediglich Eigeninteressen wie die Sicherung von Absatz
märkten verfolgt werden und sich die Handelsbedingun
gen der Entwicklungsländer ständig weiter verschlechtern. 
Jugoslawien wandte sich in diesem Zusammenhang gegen 
die bürgerliche Konzeption von den Grundbedürfnissen, 
die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in unver
bindliche „Wohltätigkeit“ umfunktionieren möchte. Es 
warnte davor, das Recht auf Entwicklung auf bloße Hilfe 
bei der Befriedigung grundlegender Bedürfnisse der Be
völkerung der Entwicklungsländer zu reduzieren.

Nachdem der Versuch, den Vorschlag der Entwick
lungsländer zu unterlaufen, gescheitert war, erklärten 
westliche Länder unumwunden ihre ablehnende Haltung:
— Ein Recht auf Entwicklung sei weder klar definiert 

noch als Menschenrecht anerkannt.
— Die Entwicklungsländer hätten kein R e c h t  auf Ent

wicklung.
— Den ehemaligen Kolonialländem obliege keine 

P f l i c h t  zur Unterstützung der Entwicklungsländer. 
Im Ergebnis der Debatte der Menschenrechtskommission

wurde mit den Stimmen der sozialistischen Länder und

gegen den erklärten Willen der Westmächte festgelegt, die 
Studie zum Recht auf Entwicklung allen Regierungen und 
kompetenten internationalen Organisationen zur Prüfung 
und Meinungsäußerung zu übermitteln. Zugleich umriß 
die Resolutions (XXXV) erste Aspekte einer Konzeption 
dieses Rechts:

1. Die Ausübung des Rechts auf Entwicklung impliziert 
das Streben nach Frieden und nach Errichtung einer auf 
der Achtung der Menschenrechte beruhenden internatio
nalen Wirtschaftsordnung.

2. Die kollektive und individuelle Schaffung der not
wendigen Bedingungen für die Verwirklichung des Rechts 
auf Entwicklung ist die Pflicht aller Staaten.

Die sozialistischen Staaten setzten in der Debatte fol
gende Akzente, deren allgemeine Anerkennung den wei
teren Arbeiten in dieser Richtung ein solides Fundament 
geben würde:
— die Beendigung des Wettrüstens und die Abrüstung 

sind nicht zuletzt wegen der damit verbundenen Frei
setzung von Mitteln grundlegende Voraussetzung zur 
Lösung der vor den Entwicklungsländern stehenden 
Probleme.

— Kolonialismus, Neokolonialismus, Apartheid und Ras
sismus sind ein Haupthindernis für die Gewährleistung 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte.

— Die Errichtung einer demokratischen Weltwirtschafts
ordnung ist ein unabdingbares Erfordernis für die För
derung der Menschenrechte in den Entwicklungslän
dern.

— Die Verantwortung für die soziale Rückständigkeit der 
Entwicklungsländer tragen einzig und allein die Kolo
nialmächte.

— Es ist die Pflicht der Entwicklungsländer, durch Eigen
initiative ihre personellen und materiellen Ressourcen 
maximal zu nutzen.
Die Völkerrechtswissenschaft steht vor der Aufgabe, zu 

untersuchen, ob es sich beim Recht auf Entwicklung um 
ein Kollektiv- oder Individualrecht und um ein qualitativ 
neues Recht oder die Summe bereits normierter Rechte 
handelt. Besonders aufschlußreich dürfte die Untersuchung 
des Verhältnisses eines solchen Rechts zum Selbstbestim
mungsrecht sein. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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